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GEMEINDE ZEUTHEN

Beschlussvorlage für die Gemeindevertretung
Vorlage Nr. BV-048/2025 öffentlich

Bearbeiter Frau Bluhm
Datum

29.10.2025

Einreicher  BfZ und CDU

Betreff:
Ergänzung der Geschäftsordnung der Gemeinde Zeuthen

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit
  Ö 11.11.2025 Gemeindevertretung Entscheidung

Begründung: 
Die bisherigen Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Fachausschüsse haben gezeigt, dass bei 
bereits mehrfach behandelten oder abgeschlossenen Themen häufig wiederholte und sehr 
umfangreiche Wortmeldungen erfolgen. Diese führen regelmäßig zu erheblichen Verzögerungen im 
Sitzungsverlauf und erschweren eine effiziente Abarbeitung der Tagesordnung.

In der Folge müssen wichtige oder aktuelle Themen oftmals auf spätere Sitzungen vertagt werden, 
was der Handlungsfähigkeit und Entscheidungsdynamik der Gemeindevertretung entgegenwirkt.

Durch die Einführung einer klaren zeitlichen Begrenzung der Redebeiträge wird eine konzentrierte, 
sachorientierte und faire Debattenkultur gefördert. Die Maßnahme trägt dazu bei, dass alle Mitglieder 
gleichermaßen zu Wort kommen können, ohne dass einzelne Wortbeiträge den Sitzungsverlauf 
übermäßig dominieren.

Ziel ist es, die Effizienz, Verbindlichkeit und Entscheidungsfreude der Gremienarbeit zu stärken und 
zugleich den respektvollen, strukturierten Austausch unterschiedlicher Positionen sicherzustellen.
 
Beschlussvorschlag: 
In §9 der Geschäftsordnung der Gemeine Zeuthen wird ein zusätzlicher Absatz 4 wie folgt neu 
eingefügt:

„(4) Die Gemeindevertretung beschließt, die Redezeit in den Sitzungen der 
Gemeindevertretung sowie ihrer Ausschüsse auf maximal drei Minuten pro Redner je 
Tagesordnungspunkt zu begrenzen. Auf Antrag einer Fraktion kann die Redezeit für einen 
Redner der Fraktion auf 5 Minuten erhöht werden.“

In §6 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Gemeinde Zeuthen werden nach Satz 1 die folgenden 
Sätze eingefügt:

„Für mündliche Anfragen und Nachfragen beträgt die Redezeit 2 Minuten. Die oder der Anfragende hat 
das Recht, eine kurze Zusatzfrage zur Sache zu stellen.“
Finanzielle Auswirkungen: 
keine
 
Anlage/n 

Antrag der Fraktion BfZ und CDU
Änderungsantrag der Fraktionen B´90/DIE GRÜNEN, SPD und Die Linke vom 09.11.2025 


